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Rechtsgrundlagen 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl. I, S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden ist 
 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) 

 
 Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 

58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
189) geändert worden ist 

 
 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 10. September 2013 (GVBl. LSA S. 440, 441), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. Juni 2024 (GVBl. LSA S. 150) 

 
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 48 des 
Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. I Nr. 323)  

 
 Naturschutzgesetz Land Sachsen - Anhalt (NatSchG LSA), vom 10.12.2010 (GVBl. LSA  

S. 569), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.10.2019 (GVBl. LSA  S. 
346)  

 
 Hauptsatzung der Stadt Könnern in der aktuellen Fassung 

 

0 20 40 100 200 m

2

GI

Planzeichenerklärung
gem. Planzeichenverordnung - PlanzV vom 18.12.1990
(BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 12.08.2025 (BGBl. I Nr. 189) geändert worden ist

Gehölze, Bestand

Erklärung der Nutzungsschablone

Art der baul.
Nutzung

max. Höhe der
baulichen Anlage

Grundflächen-
zahl

Baumassen-
zahl

1.     Art der baulichen Nutzung
        (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO

                                 Industriegebiet (§ 9 BauNVO)
                         
2.    Maß der baulichen Nutzung
       (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

       GRZ 0,8             Grundflächenzahl
       max. 35,00 m     Höhe der baulichen Anlage
       ü. Höhe OK
       Gelände

3.   Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
      (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 22, 23 BauNVO)

                                 Baugrenze

4.   Verkehrsflächen
        (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

                                Straßenverkehrsfläche  

                               
                                Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
                                Hier: gewidmeter Wirtschaftsweg

5.   Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
   Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
   Natur und Landschaft
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

                              Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
                              Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
                              Natur und Landschaft 
                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)
  
                              Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
                              Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
                              Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
                              sowie von Gewässern
                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. b) und Abs. 6 BauGB)

6.   Sonstige Planzeichen

                              Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
                              des Bebauungsplanes
                              (§ 9 Abs. 7 BauGB)
                             
                              Flurgrenze 

                              Flurstück

                              Flurstücksnummer

                              Bemaßung

                              Baulinie gem. StrG LSA

                              RPS- Linien (Richtlinien für passiven
                              Schutz an Straßen durch Fahrzeugrück
                              haltesysteme, 2009)
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PRÄAMBEL 
Satzung der Stadt Könnern über den 
Bebauungsplan Nr. 2/2025  
„Gewerbe- und Industriegebiet Nord III“. 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und der §§ 8 und 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017, das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert 
worden ist, wird durch Beschlussfassung durch den 
Stadtrat der Stadt Könnern und nach öffentlicher 
Bekanntmachung folgende Satzung über das 
Gebiet „Gewerbe- und Industriegebiet Nord III“ 
bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) erlassen. 
 
Teil A Planzeichnung Maßstab 1:2.000 
 Planzeichenerklärung 
   
Teil B Textliche Festsetzungen 
  
 

Verfahrensvermerke 
1. Der Stadtrat der Stadt Könnern hat in 

seiner Sitzung am 04.06.2025 den 
Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 2/2025 der Stadt 
Könnern „Gewerbe- und Industriegebiet 
Nord III“ gefasst. 

 Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB ortsüblich im Amtsblatt der 
Stadt Könnern Nr. 6/2025 vom 20.06.2025 
bekannt gemacht worden. 

 
 Stadt Könnern, den   
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
2. In der öffentlichen Sitzung des Stadtrates 

der Stadt Könnern am   .  .2025 wurde der 
Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 
2/2025 „Gewerbe- und Industriegebiet Nord 
III“, Fassung Oktober 2025 gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung beschlossen. 

 
 Stadt Könnern, den   
   
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
3. Die Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB durch Veröffentlichung im Internet 
und zusätzlich durch öffentliche Auslegung 
des Vorentwurfs und der Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes  und 
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
in der Fassung Novembe r  2025 im 
Rathaus der Stadt Könnern vom    .  .2026 
bis    .  .2026 frühzeitig unterrichtet worden. 
Ihr wurde Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben.  

 Die öffentliche Auslegung wurde ortsüblich 
im Amtsblatt der Stadt Könnern Nr. ../2026 
vom   .  .2026 bekannt gemacht.  

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 

4. Die Behörden und die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie die Nachbarge-
meinden sind mit Schreiben vom   .   . 2026 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme zum Vorentwurf und der 
Begründung einschließlich des Umwelt-
berichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages in der Fassung November 
2025 aufgefordert worden. 

 
 Stadt Könnern, den 
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
5. Der Stadtrat der Stadt Könnern hat in 

seiner öffentlichen Sitzung am   .    .2026 
den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 
2/2025 „Gewerbe- und Industriegebiet Nord 
III“, Fassung                 2026 beschlossen, 
die Begründung einschließlich des 
Umweltberichts gebilligt und den Entwurf 
Fassung        2026 einschließlich der 
Begründung und des Umweltberichtes und  
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
für die Dauer eines Monats zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
zur Beteiligung der Behörden, der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB bestimmt. 

 
 Stadt Könnern, den 
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
6. Die Behörden und die sonstigen Träger 

öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, und die 
Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB mit dem Schreiben vom   .   .2026 
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellung-
nahme zum Entwurf und der Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes und 
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
Fassung                 2026 aufgefordert 
worden. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 

4. Die Behörden und die sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie die Nachbarge-
meinden sind mit Schreiben vom   .   . 2026 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme zum Vorentwurf und der 
Begründung einschließlich des Umwelt-
berichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages in der Fassung November 
2025 aufgefordert worden. 

 
 Stadt Könnern, den 
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
5. Der Stadtrat der Stadt Könnern hat in 

seiner öffentlichen Sitzung am   .    .2026 
den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 
2/2025 „Gewerbe- und Industriegebiet Nord 
III“, Fassung                 2026 beschlossen, 
die Begründung einschließlich des 
Umweltberichts gebilligt und den Entwurf 
Fassung        2026 einschließlich der 
Begründung und des Umweltberichtes und  
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
für die Dauer eines Monats zur öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
zur Beteiligung der Behörden, der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB bestimmt. 

 
 Stadt Könnern, den 
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
6. Die Behörden und die sonstigen Träger 

öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, und die 
Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB mit dem Schreiben vom   .   .2026 
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellung-
nahme zum Entwurf und der Begründung 
einschließlich des Umweltberichtes und 
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
Fassung                 2026 aufgefordert 
worden. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
2/2025 „Gewerbe- und Industriegebiet Nord 
III“, Fassung        2026 bestehend aus 
Planzeichnung und Begründung 
einschließlich Umweltbericht und  Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag wurden 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom             
.  .2026 bis einschließlich    .    .2026 im 
Internet veröffentlicht und zusätzlich 
während der Öffnungszeiten in den 
Diensträumen der Stadtverwaltung der 
Stadt Könnern öffentlich ausgelegt. Die 
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, 
dass Bedenken und Anregungen während 
der Auslegungsfrist von jedermann 
schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, im Amtsblatt 
der Stadt Könnern Nr. ../2026 vom   .  
.2026 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
8. Der Stadtrat der Stadt Könnern hat in 

seiner Sitzung am     .   .2026 die 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
der Behörden, der Träger öffentlicher 
Belange, der Nachbargemeinden und der 
Bürger abgewogen. Das Ergebnis ist 
mitgeteilt worden. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
9. Der Stadtrat der Stadt Könnern hat in 

seiner Sitzung am     .   .2026 den 
Bebauungsplan Nr. 2/2025 „Gewerbe- und 
Industriegebiet Nord III“ als Satzung 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen 
und die Begründung einschließlich des 
Umweltberichts und des Artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrages gebilligt. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
10.Die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 

2/2025 „Gewerbe- und Industriegebiet Nord 
III“ der Stadt Könnern, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B) 
und die dazugehörige Begründung 
einschließlich Umweltbericht und Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag wird hiermit 
ausgefertigt. 

 
 Stadt Könnern, den    
   
 
 Siegel   Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
11.Die Satzung des Bebauungsplans Nr. 

2/2025 „Gewerbe- und Industriegebiet Nord 
III“ der Stadt Könnern sowie die Stelle, bei 
der der Bebauungsplan auf Dauer während 
der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden kann und über den 
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind  
ortüblich Amtsblatt der Stadt Könnern Nr. 
../2026 vom   .  .2026 bekannt gemacht 
worden. 

 In der Bekanntmachung ist auf die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 
215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen worden. 

 Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 
 Stadt Könnern, den    
 
 
 Siegel   Bürgermeister 
 

Textliche Festsetzungen 
1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB i. V. m. § 9 und § 11 BauNVO) 
1.1 Die Art der baulichen Nutzung wird als Industriegebiet (GI) festgesetzt. Gemäß § 9 Abs. 

1 BauNVO dienen die Industriegebiete ausschließlich der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten 
unzulässig sind. 

1.2 Die gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO zulässigen baulichen Anlagen sind zulässig. 
1.3 Die gemäß § 9 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen baulichen 

Anlagen in Form von Wohnungen sind nicht zulässig.  
1.4 Im Industriegebiet ist der 24 Stunden Betrieb an 7 Tagen der Woche zulässig. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 
2.1 Die Grundflächenzahl (GRZ) im GI wird auf 0,8 festgelegt. 
2.2 Eine Überschreitung der Grundflächenzahl im GI gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 

z.B. durch Nebenanlagen ist nicht zulässig. 
2.3 Die Baumassenzahl (BMZ) im GI wird auf 16 festgesetzt. 
2.4 Die maximale Höhe der baulichen Anlagen und der Nebenanlagen im GI wird auf 35,00 

m festgesetzt. 
 
 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 22, 23 BauNVO) 
3.1 Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch die Eintragung von 

Baugrenzen.  
3.2 Das Errichten von Zaun und Toranlagen innerhalb der nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen ist zulässig. Das Errichten von Zuwegungen, Nebenanlagen und 
sonstigen Betriebseinrichtungen, Garagen und Stellplätzen ist auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig, ausgenommen die Zufahrten. Die nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen sind als Grünflächen landschaftsgärtnerisch zu 
gestalten. 

 
 
4. Verkehrserschließung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die öffentliche Straße L 144 „Nordspange“ 
von der Landesstraße L 50 „Hallescher Straße“ im Westen bzw. von der L 148 im Osten. 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine Zufahrt von der Landesstraße 144. Die 
Erschließung des westlichen Teils des Plangebietes kann von der L 50 erfolgen. 
 
 
5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 
Die grünordnerischen Maßnahmen sind dauerhaft zu erhalten, zu schützen und zu pflegen. 
5.1 Stellplätze für PKW sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen, so dass das 

anfallende Niederschlagswasser versickern kann (Schotterrasen, Rasengitter, 
Betonpflastersteine im Splittbett). 

5.2 Anfallender Mutterboden ist gesondert zu lagern und wieder zu verwenden.  
5.3 Zur Sicherung und Verbesserung der klimatischen Situation ist pro angefangene 1]0 

Stellplätze (beginnend ab 5 Stk.) je ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen.  
5 .6  Auf die Pflanzung folgender Gehölzarten soll verzichtet werden, da sie sich 

spontan vermehren und in die natürliche Vegetation eindringen: 
− Eschenahorn (Acer negundo) 
− Robinie (Robinia pseudoacacia) 
− Schneebeere (Symphoricarpos albus). 

5.7 Entwicklung von  Strauch- Baumhecken (60 %) und Blühstreifen (40 %) [Maßnahme zum 
Ausgleich und Ersatz A1]  

Innerhalb der festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft sind im Wechsel eine Bepflanzung als Strauch-
Baumhecke und die Schaffung von Blühstreifen vorzunehmen. Es sind heimische und 
standortgerechte Arten zu verwenden. Auf der Gesamtfläche sind ca. 60 % als 
Strauch-Baumhecke und 40 % als Blühstreifen zu entwickeln. Nach Herstellungs- und 
Entwicklungspflege ist die Fläche der natürlichen Sukzession zu überlassen.  

5.8 Empfohlene Gehölzarten  

Bäume  
Feld-Ahorn  Acer campestre 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Trauben-Eiche Quercus petraea 
Winter-Linde Tilia cordata 
Hainbuche Carpinus betulus 
Elsbeere Sorbus torminalis 
Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
Feld-Ahorn Acer campestre 
Wild-Birne Pyrus communis 
Speierling Sorbus domestica 
Sträucher 
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Hunds-Rose Rosa canina 
Kornelkirsche Cornus mas 
Hasel Corylus avellana 
Liguster Ligustrum vulgare 
Schlehe Prunus spinosa 
Pfaffenhütchen Euonymus europaea 
Roter Hartriegel Cornus sanguineum  

− Robinie (Robinia pseudoacacia) 
− Schneebeere (Symphoricarpos albus). 

5.7 Entwicklung von  Strauch- Baumhecken (60 %) und Blühstreifen (40 %) [Maßnahme zum 
Ausgleich und Ersatz A1]  

Innerhalb der festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft sind im Wechsel eine Bepflanzung als Strauch-
Baumhecke und die Schaffung von Blühstreifen vorzunehmen. Es sind heimische und 
standortgerechte Arten zu verwenden. Auf der Gesamtfläche sind ca. 60 % als 
Strauch-Baumhecke und 40 % als Blühstreifen zu entwickeln. Nach Herstellungs- und 
Entwicklungspflege ist die Fläche der natürlichen Sukzession zu überlassen.  

5.8 Empfohlene Gehölzarten  
Art (deutsch) Art (wissenschaftlich) 
Bäume  
Feld-Ahorn  Acer campestre 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Trauben-Eiche Quercus petraea 
Winter-Linde Tilia cordata 
Hainbuche Carpinus betulus 
Elsbeere Sorbus torminalis 
Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
Feld-Ahorn Acer campestre 
Wild-Birne Pyrus communis 
Speierling Sorbus domestica 
Sträucher 
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Hunds-Rose Rosa canina 
Kornelkirsche Cornus mas 
Hasel Corylus avellana 
Liguster Ligustrum vulgare 
Schlehe Prunus spinosa 
Pfaffenhütchen Euonymus europaea 
Roter Hartriegel Cornus sanguineum  
Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
Gem. Felsenbirne Amelanchier ovalis 
Felsen-Kirsche Prunus mahaleb 
Berberitze Berberis vulgaris 
Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
Mehlbeere Sorbus aria 
Zwergmispel Cotoneaster spec. 

Empfohlene Gehölzarten 
 

 
Pflanzschema für Baum-Strauchhecken 

 
5.9 Entwicklung von vegetationsbedeckten Flächen innerhalb der nicht überbaubaren 

Flächen des Gewerbegebiets [A2] 
Die Grundstücksflächen innerhalb des Industriegebiets, die aufgrund der festgesetzten 
GRZ nicht überbaut werden dürfen (hier 20 %) sind als Grünflächen (mindestens als 
Scherrasen) zu entwickeln.  

5.10 Die entlang des in Nord-Süd Richtung verlaufenden landwirtschaftlichen Weges an der 
westlichen Plangebietsgrenze vorhandene Strauchhecke aus überwiegend heimischen 
Gehölzen sowie die bodendeckende Ruderalflur einschl. der Lesesteinhaufen sind zu 
erhalten. 

5.11 Da weitere angemessene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie weitere 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Geltungsbereich nicht 
umgesetzt werden können, wird  die ermittelte Verpflichtung bei vollständiger 
abschließender Umsetzung des max. möglichen Eingriffs durch den Erwerb von 
Ökopunkten aus Ökopunktmaßnahmen abgegolten. Der vollzogene Erwerb der 
Ökopunkte ist vor Satzungsbeschluss nachzuweisen. 

 
6. Artenschutzrechtliche Maßnahmen  
Artenschutz – Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen  
6.1. V 1 Verlegung der Bautätigkeit außerhalb der Brutzeiten von Vögeln  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG) ist die 
Bauzeit außerhalb der Brutzeit (Bauzeit nicht vom 01.03. bis 30.09.). Der Beginn von 
bauvorbereitenden Maßnahmen sowie aller Baumaßnahmen zur Baufeldfreimachung 
ist ausschließlich im Zeitraum 01.10. eines Jahres bis 28.02. des Folgejahres zulässig.  
Kann nicht sichergestellt werden, dass während der Brutzeiten eine Bautätigkeit 
unterbleibt, so sollte in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde eine 
ökologische Baubegleitung stattfinden (V 2).  

6.2 V 2  Ökologische Baubegleitung (ÖBB)  
Wenn eine Verlegung der Bautätigkeit außerhalb der Brutzeit von Vögeln (V 1) nicht 
möglich ist, müssen die Eingriffsbereiche vor Baubeginn durch einen Fachgutachter 
auf das Vorkommen von Arten untersucht werden. Die Begleitung wird in der Art 
durchgeführt, dass eine Begehung durch einen vom Bauherrn zu beauftragenden 
Fachgutachter vor der Bautätigkeit erfolgt und danach unter der Voraussetzung der 
Nichtbetroffenheit von europarechtlich geschützten Brutvögeln alle 14 - 20 Tage neue 
Kontrollen stattfinden. Der Fachgutachter wird je Termin Bericht erstatten bzw. sich bei 
positivem Befund unmittelbar mit der zuständigen Naturschutzbehörde in Verbindung 

6.10  V 10 Abfang der Knoblauchkröte  
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Pflanzschema für Baum-Strauchhecken 

 
5.9 Entwicklung von vegetationsbedeckten Flächen innerhalb der nicht überbaubaren 

Flächen des Gewerbegebiets [A2] 
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Die Funktionsfähigkeit der Reptilien- und Amphibienschutzzäune (V 8, V 9, V 10) ist im 
Rahmen der ökologischen Bauüberwachung zu sichern. Nach Festlegung des 
Bauzeitfensters ist die Notwendigkeit von Schutzzäunen und angepasst an die 
Baufelder die Lage der Schutzzäune in Absprache mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde festzulegen.  

6.3 V 3  Vermeidung großer Glasscheiben in Bereichen mit Durchsicht in die freie Landschaft 
und in Eckbereichen  

Die Verbindung in die umgebende freie Landschaft ist in allen Himmelsrichtungen 
gegeben. Große durchgängige Glasflächen mit > 8 m² sollen daher grundsätzlich 
vermieden werden. An den Eckbereichen von Gebäuden sind keine Verglasungen 
vorzusehen (zumindest um die Ecken umgreifende Glasscheiben).  

6.4 V 4  Verwendung von reflexionsarmen Glas 
Um die erhöhte Kollisionsgefahr für Vögel zu vermeiden, kann im Vorfeld bei der 
Planung der Fenster entgegengewirkt werden, indem die Außenreflexion vermindert 
wird. Hierfür können halbtransparente Materialien, beispielsweise Milch- oder Buntglas 
verwendet werden. Auch Schutzfolien oder Musterungen sind eine wirksame Methodik.  

6.5 V 5 Kartierung des Feldhamsters im Eingriffsbereich (ggf. Umsiedlung)  
Als Vermeidungsmaßnahme ist rechtzeitig vor Baubeginn eine Kartierung vom 
Feldhamster im Eingriffsbereich (Baufeld inkl. Wirkbereich) erforderlich. Im Herbst (ab 
Oktober) verschließt der Feldhamster seinen Bau (Bodenröhren) und hält Winterschlaf. 
Mit Beginn der Aktivität in den Frühjahrsmonaten (April/Mai) wird der Bau wieder 
geöffnet. Mögliche Zeitpunkte zur Kartierung der Baue sind im Frühjahr zum Beginn 
der Aktivitätsperiode ab Mitte/Ende Mai oder im Spätsommer im direkten Anschluss an 
die Ernte (vor dem Umbrechen). Bei Vorkommen des Feldhamsters im Plangebiet 
sollte in Absprache mit der zuständigen Naturschutzbehörde eine Umsiedlung 
abgestimmt werden.  
Ggf. erforderliche CEF Hamsterumsiedlung  
Falls im Eingriffsbereich Feldhamstervorkommen nachgewiesen werden, sollte eine 
Umsiedlung durchgeführt werden. Hierzu wird empfohlen, direkt im Umkreis der 
Eingriffsbereiche feldhamsterfreundlich bewirtschaftet Flächen vorzuhalten, um den 
Hamster schonend in diese zu vergrämen. Sollte eine Vergrämung nicht wirken, muss 
das Individuum abgefangen werden.  
Das Zeitfenster für die Umsiedlung ist unmittelbar nach dem Erwachen des 
Feldhamsters aus dem Winterschlaf und noch vor Beginn der Reproduktion (d. h. 
zwischen Ende April und Ende Mai) bzw. nach der Jungenaufzucht im Spätsommer 
und vor Beginn des Winterschlafes (d. h. ab Ende August - Ende September) zu legen.  
Nach der erfolgreichen Umsiedlung bzw. Vergrämung ist das geplante Baufeld bis zum 
Baubeginn freizuhalten, um ein Wiedereinwandern des Feldhamsters zu verhindern. 
Das Baufeld ist - auch über längere Baupausen hinweg - für den Feldhamster so 
unattraktiv, wie möglich zu gestalten bzw. zu halten (bspw. regelmäßiges 
Umbrechen/Eggen alle 4 - 6 Wochen in der Vegetationszeit, keine Deckung für 
Feldhamster ermöglichen).  
Für die Durchführung der Maßnahmen (Umsiedlung/Vergrämung) sind 
Ausnahmegenehmigungen nötig und eine Umsiedlung darf nur bei entsprechender 
Fachkunde durchgeführt werden. Diese Maßnahmen greifen jedoch erst bei positivem 
Befund. In jedem Fall ist die zuständige Naturschutzbehörde unmittelbar nach dem 
Begehungstermin über die Ergebnisse zu informieren.  

6.6  V 6 Reduktion der Überbauung von Zauneidechsenhabitate auf ein Minimum  
Die wegbegleitenden Ruderalflächen mit den geschützten Heckenstrukturen stellen 
Zauneidechsenhabitate dar und sollten daher weitgehend unverbaut belassen werden.  
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6.6  V 6 Reduktion der Überbauung von Zauneidechsenhabitate auf ein Minimum  
Die wegbegleitenden Ruderalflächen mit den geschützten Heckenstrukturen stellen 
Zauneidechsenhabitate dar und sollten daher weitgehend unverbaut belassen werden.  
 6.7  V 7 Errichtung temporärer Reptilienschutzzäune bei Bauarbeiten während der Aktivitäts-

zeit  
Zum Schutz der Reptilien sollte die Bautätigkeit nur außerhalb der Aktivitätszeit 
erfolgen. Bei Bauarbeiten während der Aktivitätszeit der Zauneidechse (März bis 
September) sind an potenzielle Zauneidechsenhabitate (Straßensaum/Ruderalflur, 
Gräben) angrenzende Baufelder vor Beginn sämtlicher ersteinrichtender Tätigkeiten 
durch geeignete Reptilienschutzzäune zu sichern. Hierdurch wird ein Einwandern in 
Baustellenbereiche verhindert. Sollten Potenzialhabitate zum Erreichen des 
Plangebiets überfahren werden, ist dies bei der Planung der Reptilienschutzzäune zu 
berücksichtigen. Die Funktionsfähigkeit des Schutzzauns ist im Rahmen der 
ökologischen Bauüberwachung zu sichern. Nach Abschluss sämtlicher Bauarbeiten ist 
der Reptilienschutzzaun zu entfernen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8 V 8 Abfang von Zauneidechsen innerhalb des Baufelds  

Sollten Zauneidechsenhabitate (Ruderalflur) überplant werden, sind diese vor Beginn 
sämtlicher ersteinrichtender Tätigkeiten durch geeignete Reptilienschutzzäune zu 
sichern (V 7). Die sich vor den Zäunen befindlichen Tiere, die sich noch in Richtung der 
Baustelle befinden, werden abgefangen und in die geschützten Bereiche hinter dem 
Zaun oder in ein im Rahmen einer CEF-Maßnahme (CEF 2) geschaffenes 
Zauneidechsenhabitat umgesetzt.  

6.9 V 9 Errichtung temporärer Amphibienschutzzäune bei Bauarbeiten während der 
Wanderungszeit  

Das Plangebiet kann im Bereich zwischen der Gehölzflächen und des Flutgrabens 
Könnern als Migrationsraum genutzt werden. Zum Schutz der Amphibien sollte die 
Bautätigkeit nur außerhalb der Wanderungszeit erfolgen. Alternativ sind, bei 
Bauarbeiten während der Wanderungszeiten, Amphibienschutzzäune aufzustellen. Die 
Wanderungszeit ist witterungsbedingt nach Einschätzung eines Fachspezialisten im 
Zeitraum von Februar bis November. Die Funktionsfähigkeit des Schutzzauns ist im 
Rahmen der ökologischen Bauüberwachung zu sichern. Nach Abschluss sämtlicher 
Bauarbeiten ist der Amphibienschutzzaun zu entfernen. 
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